
SUMMARY

The expediency and admissibility of statutory targets regarding the sex ratio in parlia-
ment has been a matter of legal and political discussion for quite some time. The federal 
states of Brandenburg and Thüringen attempted to implement a parity bill. However, these 
bills were revoked by the constitutional courts of both federal states. The author examines 
the fundamental admissibility of specification of parity for the list of candidates in parlia-
mentary elections in terms of (federal) constitutional law. Considering examples and alter-
natives in other European countries, the author also considers the actual sex ratio in parlia-
ments and political parties and offers suggestions of an approach to achieve parity in 
parliament. The main focus of the discussion is the analysis of these suggestions regarding 
their constitutional admissibility, also considering factional regulations.

RÉSUMÉ

La question de l’utilité et de la légitimité des dispositions légales visant à modifier le rap-
port des sexes au parlement fait depuis longtemps l’objet de discussions politiques et juri-
diques. Le Brandebourg et la Thuringe ont fait une tentative de mise en œuvre pratique en 
adoptant une loi sur la parité. Ces lois ont cependant été annulées par les tribunaux consti-
tutionnels des Länder. A cette occasion, l’auteur examine de manière fondamentale la ques-
tion de l’admissibilité des directives paritaires pour la présentation des candidats aux élec-
tions parlementaires du point de vue du droit constitutionnel (fédéral). A côté d’un regard 
sur les modèles et les alternatives dans d’autres pays européens, l’auteur considère d’abord le 
rapport effectif des sexes dans les parlements et les partis et présente des possibilités de 
réglementation qui permettraient de se rapprocher de l’objectif de parité dans les parle-
ments. Enfin, l’accent est mis sur l’examen de la recevabilité constitutionnelle de ces régle-
mentations en établissant toujours une comparaison avec les directives internes des partis 
en matière de genre. 
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Kapitel 1

Einführung in die Thematik

Am 12. 02. 2019 wurde das „Parité-Gesetz“ des Landes Brandenburg verkün-
det.1 Es sah eine Ergänzung der die Aufstellung von Kandidaten für die Parteilisten 
für die Parlamentswahl normierenden Vorschrift des (Landes-)Wahlgesetzes vor.  
Die Norm2 zur Regelung der Reihenfolge der Listenkandidaten lautete:

„1  Landeslistenbewerber sowie ihre Reihenfolge auf der Landesliste sind in einer Landes-
versammlung zu bestimmen. 2 Frauen und Männer sollen gleichermaßen bei der Aufstellung 
der Landesliste berücksichtigt werden. 3 Hierzu bestimmt die Landesversammlung 

1. die Liste der Bewerbenden und ihre Reihenfolge für die für Frauen reservierten Listen-
plätze der Landesliste, 

2. die Liste der Bewerbenden und ihre Reihenfolge für die für Männer reservierten Listen-
plätze der Landesliste und 

3. aus welcher der beiden Listen der erste Listenplatz der Landesliste besetzt wird. 

4 Die geschlechterparitätische Landesliste wird abwechselnd unter Berücksichtigung der 
Entscheidung für den ersten Listenplatz und der von der Landesversammlung bestimmten 
Reihenfolge aus den beiden Listen (Satz 3 Nummer 1 und 2) gebildet. 5 Ist bei der geschlech-
terparitätischen Bildung der Landesliste nur eine der beiden in Satz 3 Nummer 1 und 2 ge-
nannten Listen erschöpft, so kann auf der Landesliste nur noch eine weitere Person aus der 
anderen Liste benannt werden. 6Personen, die entsprechend § 22 Absatz 3 und § 45b Absatz 1  
Personenstandsgesetz weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeord-
net werden können, können frei entscheiden, für welche der in Satz 3 Nummer 1 und 2  
genannten Listen sie sich um einen Listenplatz bewerben wollen. 7 Die Sätze 3 bis 6 finden 
keine Anwendung auf Parteien, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen, die 
satzungsgemäß nur ein Geschlecht aufnehmen und vertreten wollen.“

Dabei ist durch innerparteiliche Regelung „Eine Abweichung von den Vorgaben 
[dieses Absatzes] […] unzulässig“.3 

Die die Rechtsfolgen für den Fall eines Verstoßes gegen wahlrechtliche Bestim-
mungen regelnde Norm4 wurde darüber hinaus dergestalt geändert, dass 

 1 GVBl Bbg. I/2019, Nr. 1, Inkrafttreten zum 30. 06. 2020.
 2 § 25 Abs. 3 BbgLWahlG. Wenn auf die wahlrechtlichen Regelungen des Landes Branden-
burg verwiesen wird, ist damit die Fassung in Gestalt der Änderung durch das Paritätsgesetz 
gemeint.
 3 § 25 Abs. 8 S. 2 BbgLWahlG.
 4 § 30 Abs. 1 BbgLWahlG.
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„2Der Wahlausschuss […] Wahlvorschläge zurückzuweisen [hat], wenn sie

1. […]

2. 1 den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und die aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften aufgestellt sind. 2Entspricht eine Landesliste nur 
hinsichtlich einzelner Bewerber nicht den Anforderungen, so werden ihre Namen aus 
der Liste gestrichen. 3Bei aus der Streichung einzelner Bewerber folgenden Verstößen 
gegen § 25 Absatz 3 Satz 4 und 5 wird die Landesliste mit der Maßgabe neugebildet, dass 
alle verbliebenen Bewerbenden auf dem nächsthöheren, ihrem Geschlecht zustehenden 
Listen platz in der Landesliste aufzunehmen sind; dies gilt auch in den Fällen, in denen die 
Neubildung der Landesliste zur Folge hat, dass die letzten Listenplätze nicht geschlech-
terparitätisch besetzt sind.“5

Mit dieser Normierung verfolgte das Land Brandenburg das Ziel, bereits seit 
längerer Zeit von verschiedenen Akteuren erhobenen Forderungen nach einer 
Durchsetzung der geschlechterparitätischen Besetzung von Parlamenten im Hin-
blick auf den Landtag Rechnung zu tragen. Die bereits im Gesetzgebungsverfah-
ren vorgebrachten verfassungsrechtlichen Bedenken führten in der Folge zu zwei 
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Brandenburg. In seiner 
Entscheidung vom 23. 10. 2020 erklärte er das Paritätsgesetz aufgrund dessen Ver-
fassungswidrigkeit für nichtig.6

Ein vergleichbares Gesetz wurde am 05. 07. 2019 in Thüringen verabschiedet,7 
war aber sowohl im Hinblick auf die Vorgaben an die Aufstellung als auch auf die 
Folgen teilweise anders ausgestaltet. Die Norm8 zur Regelung der Reihenfolge der 
Listenkandidaten lautete:

„1Die Landesliste ist abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen, wobei der erste 
Platz mit einer Frau oder einem Mann besetzt werden kann. 2Personen, die im Personen-
standsregister als ‚divers‘ registriert sind, können unabhängig von der Reihenfolge der 
Listenplätze kandidieren. 3Nach der diversen Person soll eine Frau kandidieren, wenn auf 
dem Listenplatz vor der diversen Person ein Mann steht; es soll ein Mann kandidieren, wenn 
auf dem Listenplatz vor der diversen Person eine Frau steht.“

 5 Der letzte Satz ist hier in der Auslegung durch das Brandenburgische Verfassungsgericht 
(s. sogleich) wiedergegeben. In der ursprünglichen Version dieses letzten Satzes bestanden 
Unklarheiten und damit Auslegungsbedarf dahingehend, ob er für die Vorgabe der paritäti-
schen Listenbesetzung eine generelle Ausnahme ohne weitere Voraussetzungen von der Zu-
rückweisungspflicht in Satz 1 darstellt und es somit einer Partei offen gestanden hätte, bei 
Erschöpfen der Kandidaten des einen Geschlechts die des anderen direkt aufeinanderfolgend 
ans Ende zu setzen. Dies wurde aber sowohl im Gesetzgebungsverfahren als auch durch das 
Gericht eindeutig anders im Sinne des hier dargestellten Auslegungsergebnisses gesehen, vgl. 
VerfGBbg, Urt. v. 23. 10. 2020, VfGBbg 9/19, Rn. 97 ff. sowie 55/19 Rn. 160 ff.
 6 VerfGBbg, Urt. v. 23. 10. 2020, VfGBbg 9/19 sowie VerfGBbg, Urt. v. 23. 10. 2020, 
VfGBbg 55/19.
 7 Thür GVBl 9/2019, S. 322, Inkrafttreten zum 01. 01. 2020. Vgl. auch Landtag Thüringen, 
Sitzungsprotokoll vom 05. 07. 2019, S. 118.
 8 § 29 Abs. 5 ThürLWG. Dieser Paragraph entspricht im Übrigen weitgehend § 27 BWG.

Wenn auf die wahlrechtlichen Regelungen des Landes Thüringen verwiesen wird, ist damit 
ebenfalls die Fassung in Gestalt der Änderung durch das Thüringer Paritätsgesetz gemeint.
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Geändert wurde gleichzeitig auch die Norm9, die die Rechtsfolgen für den Fall 
eines Verstoßes gegen wahlrechtliche Bestimmungen regelt, dahingehend, dass

„2[Der Landeswahlausschuss] Landeslisten zurückzuweisen [hat], wenn sie

1. […]

2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und die Landeswahlord-
nung aufgestellt sind.

3Sind die Anforderungen nur hinsichtlich einzelner Bewerber nicht erfüllt, so werden ihre 
Namen aus der Landesliste gestrichen. 4Wahlvorschläge, die nicht den Anforderungen des 
§ 29 Abs. 5 entsprechen, werden zurückgewiesen; Wahlvorschläge, die zum Teil den Anfor-
derungen des § 29 Abs. 5 nicht entsprechen, werden nur bis zu dem Listenplatz zugelassen, 
mit dessen Besetzung die Vorgaben des § 29 Abs. 5 noch erfüllt sind (Teilzurückweisung). 
5Dies gilt auch für die Streichung einzelner Bewerbungen, die gegen § 29 Abs. 5 verstoßen. 
6Die Entscheidung ist in der Sitzung des Landeswahlausschusses bekannt zu geben.“

Dieses Gesetz wurde durch den Thüringer Verfassungsgerichtshof in seiner Ent-
scheidung vom 15. 07. 2020 ebenfalls für verfassungswidrig und nichtig erklärt.10 

Auch für einige andere Länder und den Bund, bei denen bislang keine vergleich-
baren Normierungen bestehen, wurde und wird dieses Anliegen bereits seit Län-
gerem gleichermaßen intensiv wie kontrovers diskutiert.11 Auf kommunaler Ebene 
findet sich in einigen Bundesländern, wie z. B. in Baden-Württemberg, eine Soll-
vorschrift für die paritätische Besetzung von Wahllisten.12 Insofern stehen die hier 
exemplarisch herangezogenen brandenburgischen und thüringischen Regelungen 
beispielhaft für eine bundesweit zu beobachtende Tendenz. 

Dabei beschränkt sich die Diskussion nicht auf das politische Für und Wider 
eines solchen Gesetzesvorhabens. Darüber hinaus wird besonders dessen verfas-
sungsrechtliche Zulässigkeit nicht einheitlich beurteilt.13 Daran ändern auch die 
beiden Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte wenig und die Forderung 
nach paritätisch besetzten Parlamenten bleibt aktuell und relevant.14

 9 § 30 Abs. 1 ThürLWG.
 10 ThürVerfGH, Urt. v. 15. 07. 2020, VerfGH 2/20. 
 11 Einen Überblick dazu bietet Wissenschaftlicher Dienst des Landtags Thüringen, Gutach-
terliche Stellungnahme zur paritätischen Listenvorgabe in Thüringen, 2019, S. 5 ff. m. w. N. 
sowie die Nachweise bei Wolf, in: Schreiber BWahlG, 11. Auflage, 2021, § 27, Rn. 14.
 12 § 9 Abs. 6 KomWG BW, der im Jahre 2013 eingefügt wurde und am 20. 04. 2013 in Kraft 
trat, vgl. GVBl BW 2013 Nr. 4, S. 55 f. In Hessen besteht mit § 12 Abs. 1 S. 2 Hess KWG und 
in Rheinland-Pfalz mit § 15 Abs. 4 RhPfKWG eine ähnliche Soll-Vorschrift.
 13 Vgl. z. B. die Auflistung und Nachweise bei Wissenschaftlicher Dienst des Landtags 
Thüringen, Gutachterliche Stellungnahme zur paritätischen Listenvorgabe in Thüringen, 2019, 
S. 6 ff. sowie die Nachweise im Folgenden.
 14 Vgl. z. B. https://www.deutschlandfunkkultur.de/trotz-entscheidung-des-verfassungsgerichts-
paritaet-der.1008.de.html?dram:article_id=491889, Beitrag vom 02. 02. 2021 (letzter Zugriff: 
24. 07. 2021); https://www.frauenrat.de/paritaet-ist-moeglich/, Beitrag vom 11. 02. 2021 (letzter 
Zugriff: 24. 07. 2021).

https://www.frauenrat.de/paritaet-ist-moeglich/,



